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Diagnose Schwangerschaft
Hinweis vom Arzt an die werdende Mutter:

(Im eigenem Interesse sobald als möglich den Arbeitgeber 
von der

Schwangerschaft informieren!)

Arbeitgeber haben die Pflicht nach
§ 4 MuSchG i V. m. §§ 4 u.5 
MuSchArbV u. § 8 MuSchG

den Arbeitsplatz auf Gefahren
abzuprüfen,

sowie nach § 5 Abs.1 MuSchG  
die Aufsichtsbehörde  zu informieren.

Generelle Beschäftigungsverbote 
nach §§ 4, 8 MuSchG

sind vom Arbeitgeber im Rahmen 
seiner Fürsorgepflicht auszusprechen.

Sie ergeben sich aus den für eine 
Schwangerschaft nicht geeigneten 

Arbeitsbedingungen. Individuelle Beschäftigungsverbote*
nach § 3 Abs.1  MuSchG

(ganz oder teilweise)
Feststellung durch einen Arzt 

wenn die Fortsetzung der Tätigkeit 
die alleinige Ursache für Gefähr-
dungen von Mutter  und Kind ist.

Bedarf eines ärztlichen Zeugnisses 
Attest

Ärztliche Krankschreibung** erfolgt
- bei krankheitsbedingter Arbeitsun-
fähigkeit, die nichts mit der
Schwangerschaft zu tun hat,

- bei außergewöhnlichen schwanger-
schaftsbedingten Beschwerden, die
unabhängig von der Tätigkeit zu 
einer krankheitsbedingten AU führen.

Arbeitgeber prüft, ob
Beschäftigungsverbote auf die 

gesamte Tätigkeit oder
auf Teiltätigkeiten 

oder -zeiten
angewendet werden können.

Geeignete Arbeitsbedingungen am 
Arbeitsplatz,

normal verlaufende Schwangerschaft, 
normale schwangerschaftsbedingte

Beschwerden,
keine AP- bedingten Beschwerden,

Weiterbeschäftigung am Arbeitsplatz

Absolute Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 MuSchG
6 Wochen vor und 8 Wochen bzw. 12 Wochen  bei Früh- oder Mehrlingsgeburten nach der Entbindung.
In den 6 Wochen vor der Entbindung kann die werdende Mutter widerruflich ihre Bereitschaft zur Weiterarbeit erklären.

Entgeltfortzahlung
( Umlageverfahren U2)

Entgeltfortzahlung
( Umlageverfahren U2)

Fragen? → Zuständige Arbeitsschutzbehörde des Freistaates Sachsen:
Landesdirektion Dresden, Abt. Arbeitsschutz

http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/good_practice/formulare/schwang_anz.doc
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/good_practice/formulare/schwang_attest.doc
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/faq/faqmuschg/u2uml.pdf
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/faq/faqmuschg/u2uml.pdf
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/faq/faqmuschg/u2uml.pdf
http://www.arbeitsschutz-sachsen.de/faq/faqmuschg/u2uml.pdf


*Feststellung eines individuellen Beschäftigungsverbotes
● wenn bei Fortsetzung der Beschäftigung eine Gefahr für Leben oder Gesundheit für die werdende Mutter oder deren Kind 

besteht,
(Es ermöglicht für werdende Mütter die Vermeidung von Gefahren, die in einer besonders labilen persönlichen Konstitution bzw. 

Befindlichkeit sowie belastenden persönlichen Lebensumstände der Arbeitnehmerin bzw. ihres Kindes begründet liegen. 
Eine solche Gefährdung liegt vor, wenn die Möglichkeit eines Schadeneintritts an den Rechtsgütern „Leben und 
Gesundheit“ besteht. Es kann von einem Arzt auch ausgesprochen werden, wenn die Beschäftigung für nicht schwangere 
Frauen keinerlei Gefährdung mit sich bringt, wohl aber aufgrund der individuellen Verhältnisse der Schwangeren die 
Gesundheit von Mutter und Kind gefährden würde. Dafür genügt auch ein nur psychisch bedingter Stress am Arbeitsplatz 
für eine solche Gefährdung, ohne das eine von der Arbeitnehmerin wahrgenommene Mobbingsituation vorgelegen hat). 

● liegen über das normale Maß hinausgehende schwangerschaftsbedingte Beschwerden vor, die zu einer Krankheit aber 
(noch) nicht zu einer Arbeitsunfähigkeit führen (z.B. Verstärkung der Übelkeit und Auslösung von Erbrechen durch 
Küchengerüche im Rahmen der Tätigkeit als Köchin). Die Arbeitnehmerin ist trotz Krankheit arbeitsunfähig und erst die 
Fortsetzung der Tätigkeit führt zur Gefährdung.
Vorläufiges Beschäftigungsverbot

● bei fraglicher Abgrenzung schwangerschaftsbedingter Beschwerden ohne Krankheitswert von denen mit Krankheitswert, 
sowie bei Gefährdungen aufgrund Fortsetzung der Tätigkeit, (der Arzt darf sich auf die Aussage der Schwangeren 
verlassen),

● um eine endgültige Feststellung herbeizuführen, ist eine Rückfrage vom Arzt beim Arbeitgeber, Betriebsarzt oder der 
Aufsichtsbehörde möglich.

**Voraussetzungen für eine ärztliche Krankschreibung
● liegt neben normalen schwangerschaftsbedingten Beschwerden eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit vor, die mit der 

Schwangerschaft in keinem Zusammenhang steht (z.B. Unterarmfraktur, grippaler Infekt), ist eine Arbeitsunfähigkeit zu 
bescheinigen,

● liegen über das normale Maß hinausgehende schwangerschaftsbedingte Beschwerden vor, die unabhängig von der 
Tätigkeit bereits zu einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit führen (z.B. Gestose), ist eine 
Arbeitsunfähigkeitsschreibung vorzunehmen.

Zusammenfassung:
Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichtes gilt nur dann wenn Arbeitsunfähigkeit 
vorliegt, wie sie jede Arbeitnehmerin treffen kann, allein das Entgeltfortzahlungsrecht. 
Wenn die entscheidende Verschlechterung der Gesundheit erst durch Fortführung der 
Beschäftigung eintreten würde, kommt es darauf an, ob hierfür ausschließlich die 
Schwangerschaft ursächlich ist. Nur dann ist das sich gemäß § 3 (1) MuSchG verwirk
lichende Risiko dem Arbeitgeber zuzuweisen. Ein Arzt kann also ein Beschäftigungs
verbot nach § 3 MuSchG nur dann aussprechen, wenn die Fortsetzung der Tätigkeit 
auf Grund der individuellen Konstitution der Arbeitnehmerin die alleinige Ursache für 
die Gefährdung ist. Andernfalls ist Arbeitsunfähigkeit zu attestieren. Der Arzt hat diese 
Entscheidung aufgrund seiner fachlichen Kompetenz und mit großer Sorgfalt zu treffen.



Organisation

ORGANISATION

ADRESSEN

Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit

Wilhelm-Buck-Straße 2, 01097 Dresden
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Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden
Tel.: 0351 825-5001
Fax: 0351 825-9700
E-Mail: post.asd@ldd.sachsen.de Internetadresse: http://www.ld-dresden.de

Aufsichtsbezirk: Kreis Meißen, Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, 
Landeshauptstadt Dresden 

Dienstsitz Bautzen:
Käthe-Kollwitz-Str. 17, 02625 Bautzen
Telefon: 03591 273-400
Telefax: 03591 273-460 

Dienstsitz Görlitz:
Jakobstr. 15, 02826 Görlitz
Telefon: 03581 4751-0
Telefax: 03581 4751-60

Aufsichtsbezirk: Kreis Bautzen, Kreis Görlitz 

Außenstelle Chemnitz

Reichsstraße 39, 09112 Chemnitz
Tel.: 0371 3685-0
Fax: 0371 3685-100
E-Mail: post.asc@ldd.sachsen.de

Dienstsitz Zwickau:
Lothar-Streit-Str. 24, 08056 Zwickau
Telefon: 0375 39032-91
Telefax: 0375 39032-20

Aufsichtsbezirk: Stadt Chemnitz, Erzgebirgskreis, Vogtlandkreis, Kreis Zwickau, Kreis 
Mittelsachsen (ohne Altkreis Döbeln)

Außenstelle Leipzig
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Oststraße 13, 04317 Leipzig
Tel.: 0341 6973-100
Fax: 0341 6973-110
E-Mail: post.asl@ldd.sachsen.de 

Aufsichtsbezirk: Landkreis Leipzig, Kreis Nordsachsen, Stadt Leipzig, Altkreis Döbeln

Aktualisierungsdatum: 2008-10-15

01.02.2007 
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